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Kleine Anfrage 3706 
des Abgeordneten Péter Vida (fraktionslos) 

an die Landesregierung 

Auswahl von Umleitungsstrecken für den Öffentlich Nahverkehr 

Gegenwärtig wird auf vielen Straßen- und Schienenstrecken des ÖPNV gebaut. Beim un-
terbrochenen Schienenverkehr wird dann Schienenersatzverkehr per Bus eingerichtet und 
bei Straßenbauarbeiten auf Busstrecken müssen ersatzweise andere Streckenführungen 
gewählt werden. Bei beiden Situationen sollen die Einschränkungen für die Fahrgäste 
möglichst gering gehalten werden, d.h. die Bahnstationen sollen wenn möglich per Bus 
angefahren werden bzw. eingerichtete Ersatzhaltstellen in der Nähe eingerichtet werden. 
Das bedeutet aber auch, dass Straßen benutzt werden müssen, die bei ihrer Anlage vor 
oft mehr als hundert Jahren überhaupt nicht für diese Belastung ausgelegt worden waren 
und oft auch von der Breite her nicht den heutigen Anforderungen genügen. Vielerorts 
handelt es sich hierbei auch um Anlieger- und Sammelstraßen. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Nach welchen Kriterien erfolgt die Festlegung der Umleitungsstrecken? Welche Be-
schränkungen im Hinblick auf verkehrliche und immissionsschutzrechtliche Kriterien 
gibt es hierbei? 

2. Wer ist an diesem Entscheidungsprozess alles beteiligt? 

3. Wenn es sich bei der Umleitungsstrecke um kritische Straßen (Kopfsteinpflaster, 
schlechter Allgemeinzustand) handelt, wird dann wegen der zu erwartenden Erschüt-
terungen vorher bei angrenzenden Gebäuden ein Zustandsaufnahme durchgeführt 
und wenn Ja, durch wen? Welche Pflichten obliegen hierbei den handelnden Behör-
den, möglichen Schäden vorzubeugen? Wer kommt für die Schäden auf, wenn trotz 
intensiver Hinweise aus der Bevölkerung keine Abhilfe geschaffen wird? 

4. Ab welchem Grad an Lärmbelastung und/oder Erschütterrungen entsteht eine Pflicht 
zu einer geänderten Streckenführung? 

5. Wenn bei Anliegerstraßen ein grundhafter Ausbau wegen der unüblichen Inan-
spruchnahme erforderlich wird, wie wird das bei den später zu erhebenden Straßen-
abbaubeiträgen (Anliegerstraßen) berücksichtigt? 
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